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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

JMC Druckluft-Wartungsöl

1.1. Produktidentifikator

64741-88-4CAS-Nr.:

265-090-8EG-Nr.:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Gleitmittel, Schmierstoffe und Kriechmittel

unbekannt

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Johannes J. Matthies GmbH & Co. KGFirmenname:

Hammerbrockstr. 97Straße:

D HamburgOrt:

Telefon: +49 ( 0 ) 40 23721-0 Telefax:+49 ( 0 ) 40 23721-390

www.matthies.deInternet:

info@matthies.deAuskunftgebender Bereich:

0049- (0)4163-8159-0 (9:00-17:00)1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Dieser Stoff ist gemäß Richtlinie 67/548/EWG nicht als gefährlich eingestuft.

GHS-Einstufung

Der Stoff ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Die Bildung brennbarer Dämpfe ist möglich, bei Temperaturen über:  190°C

Produkt kann einen Film auf der Wasseroberfläche bilden, der den Sauerstoffaustausch verhindern 

kann.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Gefährliche Inhaltsstoffe

GHS-Einstufung

Anteil

EinstufungCAS-Nr.

REACH-Nr.

Index-Nr.

EG-Nr. Bezeichnung

100  %Destillate (Erdöl),Lösungsmittel-aufbereitete, schwere paraffinhaltige; Grundöl -nicht 

spezifiziert

265-090-8

64741-88-4

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

Weitere Angaben

Destillate (Erdöl),Lösungsmittel-aufbereitete, schwere paraffinhaltige; Grundöl -nicht spezifiziert 
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(INDEX-Nr.: 649-454-00-7):

Anmerkung L: Die Einstufung als „krebserzeugend“ ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen wird, dass 

der Stoff weniger als 3% DMSO Extrakt, gemessen nach dem Verfahren IP 346, enthält. Diese 

Anmerkung gilt nur für bestimmte komplexe Ölderivate in Anhang I . 

Produkt enthält keine gelisteten SVHC Stoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder 

Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen.

Nach Einatmen

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit 

viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser 

spülen. Anschließend Augenarzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr! Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Sofort 

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken 

lassen (Verdünnungseffekt). Kein Erbrechen herbeiführen. Niemals einer bewusstlosen Person oder 

bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Wassersprühstrahl. Schaum. Kohlendioxid. Löschpulver.

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Heisses Produkt entwickelt brennbare Dämpfe. 

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2). Schwefeloxide.

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen . Kontaminiertes 

Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Brandklasse (EN2):

B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persönliche Schutzausrüstung tragen. (Siehe Kapitel 8.)  Alle Zündquellen entfernen.  Berührung mit 

den Augen und der Haut vermeiden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Keine 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Revisions-Nr.: 1,02 Überarbeitet am: 16.04.2014 D - DE



JMC Druckluft-Wartungsöl

EG-Sicherheitsdatenblatt

Materialnummer: Druckdatum: 14.07.2014 Seite 3 von 8

Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Besondere Rutschgefahr durch 

auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Nicht in die 

Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln . 

Kontaminierte Flächen sollten sofort gereinigt werden mit: Wasser (mit Reinigungsmittel).

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Gebrauchsanweisung beachten.  Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

Schutz- und Hygienemaßnahmen: Siehe Kapitel 8.

Hinweise zum sicheren Umgang

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Die Bildung brennbarer Dämpfe ist möglich, bei 

Temperaturen über: 190°C

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Im Dampfraum geschlossener Systeme können sich brennbare Dämpfe ansammeln.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter 

trocken halten. Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über 50 °C aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit: Explosivstoffe. Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe. 

Entzündend (oxidierend) wirkende flüssige Stoffe. Ansteckungsgefährliche Stoffe. Radioaktive Stoffe.

Zusammenlagerungshinweise

10Lagerklasse nach TRGS 510:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

Destillate (Erdöl),Lösungsmittel-aufbereitete, 

schwere paraffinhaltige; Grundöl -nicht 

spezifiziert

64741-88-4 5 TLV-ACG

Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Bei offenem Umgang sind nach Möglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, 

rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Verunreinigte Kleidung 

sofort ausziehen und sicher entfernen. Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung 

zu waschen. Benutzte Arbeitskleidung sollte nicht außerhalb des Arbeitsbereiches getragen werden . 

Straßenkleidung ist getrennt von der Arbeitskleidung aufzubewahren .

Schutz- und Hygienemaßnahmen
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Geeigneter Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille. DIN EN 166

Augen-/Gesichtsschutz

Stulpenhandschuhe aus Gummi. DIN EN 374 

Geeignetes Material:

(Durchdringungszeit (maximale Tragedauer):  >=  8 h ):

NBR (Nitrilkautschuk). (0,33 mm)

(Durchdringungszeit (maximale Tragedauer):  >=  0,5 h ):

NBR (Nitrilkautschuk). (0,11 mm)

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung 

Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet aufbewahren .

Handschutz

Geeigneter Körperschutz: Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe. Laborkittel. Schutzschürze. (EN 

347)

Körperschutz

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich . 

Atemschutz ist erforderlich bei:

Aerosolerzeugung/-bildung 

Nebelerzeugung/-bildung

Geeignetes Atemschutzgerät: Gasfiltergerät (DIN EN 141). Typ: A-P2

Einen Pressluftatmer immer dann verwenden, wenn die Möglichkeit eines unkontrollierten Austretens 

besteht, das Ausmaß der Exposition nicht bekannt ist oder in Situationen, unter denen luftfilternde 

Atemschutzgeräte keinen ausreichenden Schutz bieten.

Atemschutz

gelb

flüssigAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

Zustandsänderungen

>320 °CSiedebeginn und Siedebereich:

DIN ISO 2592>220 °CFlammpunkt:

keine/keiner

Explosionsgefahren

0,6 Untere Explosionsgrenze:

6,5 Obere Explosionsgrenze:

ASTM E 659>250 °CZündtemperatur:

keine/keiner

Brandfördernde Eigenschaften

Dampfdruck:

  (bei 320 °C)

1013 hPa

Dichte (bei 15 °C): 0,852 g/cm³ DIN 51757

Wasserlöslichkeit:  unlöslich

Kin. Viskosität:

  (bei 40 °C)

DIN 5156222 – 46 mm²/s

9.2. Sonstige Angaben

Konzentrierte Dämpfe sind schwerer als Luft.
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.

Vor Hitze schützen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Oxidationsmittel, stark.

10.5. Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Es liegen keine Informationen vor.

Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

SpeziesDosisMethodeExpositionswege Quelle

64741-88-4 Destillate (Erdöl),Lösungsmittel-aufbereitete, schwere paraffinhaltige; Grundöl -nicht spezifiziert

Ratte.LD50 >2000 

mg/kg
oral

Ratte.LD50 > 3000 

mg/kg

dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 (5,3) mg/l Ratte.

Reiz- und Ätzwirkung

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Längerer oder wiederholter 

Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis führen.

Sensibilisierende Wirkungen

nicht sensibilisierend.

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition

NOAEL < 125 mg/kg

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Nicht eingeschränkt

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität
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CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Methode Dosis QuelleSpezies

Destillate (Erdöl),Lösungsmittel-aufbereitete, schwere paraffinhaltige; Grundöl -nicht spezifiziert64741-88-4

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 >100 mg/l Pimephales promelas

Akute Crustaceatoxizität 48 hEC50 >100 mg/l dapnia magna

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

Destillate (Erdöl),Lösungsmittel-aufbereitete, schwere paraffinhaltige; Grundöl -nicht spezifiziert64741-88-4

     OECD 301B / ISO 9439 / EWG 92/69 Anhang V, 

C.4-C

2-4%

     Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Informationen vor.

Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten! Wegen einer Abfallentsorgung den 

zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen. 

Empfehlung (D): Der Wiederaufbereitung zu Basisölen zuführen. Sammelkategorie 1 nach 

Altölverordnung. Örtliche behördliche Vorschriften beachten. 

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt 

werden.

Abfallschlüssel Produkt

130205 Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter 05, 12 und 

19 fallen); Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen; nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- 

und Schmieröle auf Mineralölbasis

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlüssel Produktreste

Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter 05, 12 und 

19 fallen); Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen; nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- 

und Schmieröle auf Mineralölbasis

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

130205

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.); 

Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung; Aufsaug- und Filtermaterialien, 

Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen

150203

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
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Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Binnenschiffstransport (ADN)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Seeschiffstransport (IMDG)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Nicht eingeschränkt

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Lufttransport (ICAO)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Nicht eingeschränkt

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

14.5. Umweltgefahren

neinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Es liegen keine Informationen vor.Angaben zur VOC-Richtlinie:

Zusätzliche Hinweise

Unterliegt nicht der 96/82/EG.

Nationale Vorschriften

Unterliegt nicht der StörfallV.Störfallverordnung:

Katalognr. gem. StörfallVO:

Mengenschwellen:

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3Status:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Rev. 1,00 21.10.2011

Rev. 1,01 15.06.2013

Rev. 1,02 16.04.2014

Änderungen

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 

Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)
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RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de 

fer (Regulations

Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

OSHA: Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

NOAEL: No observed adverse effect level

LOAEL: Lowest observed adverse effect level

NOAEC: No observed adverse effect level

LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration

DNEL:  Derived No Effect Level

PNEC: predicted no effect concentration

TSCA: Toxic Substances Control Act

IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER

NTP: National Toxicology Program

SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

PBT: Persistent bioaccumulative toxic 

SVHC: substance of very high concern

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 

Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren 

Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, 

Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit 

das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung 

unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt , soweit sich hieraus nicht 

ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Weitere Angaben
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